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SCHREIBEN VON BUERGERMEISTER UND RAT VON ZUERICH AN AMMANN UND
RAT VON STADT UND AMT ZUG

"Was üwerer unnd unnserer . . . Eydt : und Pundtsgnossen der gmeinen dry gen Pün-

ten [zu Ilanz ] gesambte Rathspotten uff das schryben , so ab Jüngst gehalltner
2

Jarrechnung Zuo Baden Jnn Ergöüw Jnn gmeiner löblichen Eydtgnoschaft normen,

uff begehren wylund Christoff Danons [d 'Annone ] seligen erben Zuo Basel wegen

Jres mit ouch wylund Claudig Pellitzaris [Pellizari ] Jnn Pünten seligen erben

habenden Rechtspanns an sy abgangen , unns zuhanden gmeiner Eydtgnoschafft Jnn

andtwort Zuogeschickt , das habend Jr us bygefügter Coppyg Jres schrybens ab¬

lesend Zuovernemmen . "

Den Inhalt besagten Schreibens hätten sie - damit alle Orte ihren

an der nächsten gemeineidg . Tagsatzung [ in Baden ] teilnehmenden

Gesandten entsprechende Instruktionen mitgeben könnten - auch den

übrigen Orten mitgeteilt.

1) In den gedruckten EA ist davon nicht die Rede . Dieses Thema wurde aber
schon 1613 ebenfalls an der Jahrrechnung in Baden verhandelt . Vgl . EA V 1,
1130 m.

2 ) vgl . AH 8/25

-  Blatt 68 V und 71 r  leerOriginal , mit Siegel - AH 8 , 68 und 71
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